
Auszug aus dem Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land NRW vom 4. Juli 2007, 

61. Jahrgang, Nr. 14 

Änderung des Landesfischereigesetzes 

Das Fischereigesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LFischG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 22. Juni 1994 (GV. NRW. S. 516, ber. S. 864), zuletzt geändert durch 

Artikel 173 des 3. Befristungsgesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW S. 306), wird wie folgt 

geändert: 

 1. § 53 Abs. 1 erhält folgenden Wortlaut: 

„(1) Beim Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

wird ein Beirat für das Fischereiwesen gebildet. In den Beirat werden berufen 

 - auf Vorschlag des Fischereiverbandes Nordrhein-Westfalen e.V. sechs Mitglieder, 

- auf gemeinsamen Vorschlag des Rheinischen Landwirtschaftsverbandes e.V. und des 

Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes e.V. ein Mitglied,  

- auf Vorschlag des Verbandes der Fischereigenossenschaften Nordrhein-Westfalens e.V. 

ein Mitglied, 

- auf Vorschlag des Verbandes nordrhein-westfälischer Fischzüchter und Teichwirte e.V. ein 

Mitglied, 

- auf Vorschlag der Tierschutzverbände ein Mitglied, 

- auf Vorschlag der nach § 12 Landschaftsgesetz anerkannten Naturschutzvereine ein 

Mitglied.“ 

 2. Nach § 59 wird der folgende neue § 59a eingefügt: 

„§ 59a  

Übergangsvorschrift für den Beirat 

Die bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes berufenen Mitglieder des Fischereibeirats üben ihre 

Tätigkeit bis zum Ablauf der bei ihrer Berufung vorgesehenen Amtsdauer aus.“ 

 


